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Protokoll der Vorstandssitzung 2013/2017 / 21 
 

Donnerstag, 28. April 2016, 08.30 Uhr, Altersheim Läbesgarte, Biberist 
 
 

Traktanden 
 

1. Begrüssung durch den Präsidenten 
 

2. Protokollgenehmigung       
a) Protokoll der Vorstandssitzung vom 17.3.2016  

 
3. Präsentation des geplanten Neubauwerks KEBAG Enova 

Präsentation - Fragestellen – Diskussion 
 

4. Jahresbericht 2015 des VSEG – Genehmigung 
 

5. Neuordnung "Registrierung von Hundehaltern" - Einführung Datenbank AMICUS 
 

6. Sicherheit: Gemeindeumfrage "Feuerwehr-Organisationen / Erhöhung der Ersatzabgabe" – Auswer-
tung 

 
7. Soziales: Ergänzungsleistungen für Familien - Definitive Einführung 

Präsentation - Diskussion – Beschlussfassung 
 

8. Resolution zur Pflegefinanzierung - Kommunale Interessen endlich mitberücksichtigen - VSEG-
Zustimmung 

 
9. Pensionskasse Kanton Solothurn - Stellungnahme G. Barth 

 
10. Wahlen / Nominationen 

a) Anfrage Schweiz. Gemeindeverband i.S. VSEG-Vertretung in Arbeitsgruppe Bibliotheken  
    (Vorschlag: Christine Gertsch-Minder, Präsidentin Bibliotheken Derendingen) 

 
11. 68. VSEG-Generalversammlung vom 17. Mai 2016 in Hägendorf 

 
12. Termine       

a) Nächste VSEG-Vorstandssitzung 2016 
    - Mittwoch, 25. Mai 2016 
b) Schweiz. Gemeindeverband - Tagung der Kantonalen Gemeindeverbände im Kanton Solothurn 
    (Stadt Solothurn) - Donnerstag, 27. Oktober 2016 

 
13. Mitteilungen/Verschiedenes        

a) Entscheid Verein SAGIF i. S. Auflösung SAGIF auf Empfehlung VSEG 
 b) Neues Abstimmungs-Couvert 
 c) Spitex-Situation 
 d) Abstimmungskampagne PK: Restfinanzierung, Aufwendungen des Komitees 

e) Pendenzenliste VSEG 
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Präsenz 
 
 

    Teilnahme 

Name Vorname Ort Funktion / Organ anw. abw. 

Tschumi Kuno Derendingen Präsident   

Barth Gaston Solothurn Mitglied / SO   

Berger Hans Peter Langendorf Mitglied / LE   

Blaser Martin Biberist Mitglied / WA   

Bloch Kurt Mümliswil-Ramiswil Mitglied / Thal   

Christ Josef Büsserach Mitglied / TS   

Fluri Kurt Solothurn Mitglied / SO   

Flury Markus Oensingen Mitglied / Gäu   

Gervasoni Andreas Dulliken Mitglied / VGS   

Gubler Daniel Winznau Mitglied / Gö   

Hänggi Roger Zullwil Mitglied / TS   

Hodel Peter Schönenwerd Vize-Präsident   

Lederer Daniel Oberbuchsiten Mitglied / Gäu   

Leibundgut Barbara Bettlach Mitglied / LE   

Rhiner Walter Dulliken Mitglied OL   

Scheidegger François Grenchen Mitglied / LE, Vizepr.   

Schlatter Christian Dornach Mitglied / DO   

Schluep Herbert Nennigkofen Mitglied / BUE   

Sieber  Markus Lohn-Ammannsegg Mitglied / WA   

Siegenthaler Roger Lüterkofen-Ichertswil Mitglied / BUE   

Stampfli Roland Balsthal Mitglied / Thal   

von Arx Markus Erlinsbach Mitglied / Gö   

Weber Philippe Seewen Mitglied / DO   

Wey Martin Olten Mitglied / OL   

Wyniger Sergio Solothurn Vertreter BWSo   

 

Blum Thomas Obergerlafingen Geschäftsführer   

Gasche Etienne Gerlafingen Gast, Berichterstatter   

Panzer Anita Feldbrunnen Medienbeauftragte   

Urfer Daniela Thunstetten Sekretärin   
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Verhandlungen Beschluss 

 
 
1.  Begrüssung durch den Präsidenten 
 
Kuno Tschumi, Präsident des VSEG, begrüsst die Anwesenden zur Vorstandssitzung, 
speziell auch das neue Vorstandsmitglied Daniel Gubler, Gemeindepräsident von 
Winznau, er ersetzt Karl Tanner. Herzlich willkommen. 
 
Die Traktandenliste wird genehmigt. 
  
 
2.  Protokollgenehmigung  
 
Das Protokoll der Vorstandssitzung vom 17. März 2016 wird genehmigt und verdankt. 
 
 
3. Präsentation des geplanten Neubauwerks KEBAG Enova;  
 Präsentation - Fragestellen – Diskussion 
 
Gast / Referent Markus Juchli, Direktor KEBAG AG 
 
Ausgangslage 
Markus Juchli informiert die Anwesenden über die Ausgangslage (die Anlagen der 
KEBAG stossen nach 40 Jahren Betrieb an ihre Altersgrenzen, auch die gesetzlichen 
Anforderungen nehmen zu), das Projekt „Neubau KEBAG Enova“ für die konsequente 
Wiederverwendung der Werkstoffe im Abfall auf dem neusten Stand der Technik und 
eine maximale, nachhaltige Energiegewinnung (die Investitionskosten belaufen sich auf 
400-450 Mio. Franken, die Gemeinden werden dafür nicht zusätzlich belastet), das 
nationale Verarbeitungszentrum für Zink „SwissZINC“, die Auswirkungen auf den Be-
trieb und die Umgebung (vor allem die Kiesentnahme und –lagerung stellen nach wie 
vor eine Herausforderung dar) sowie den Zeitplan von der aktuellen Vorprojektphase 
bis zur Inbetriebnahme im Januar 2025. Die Stellungnahme der Gemeinden (Anhörung) 
läuft bis Ende August 2016. Das Handout der Präsentation wurde allen abgegeben. 
 
Der Referent informiert auch über das Informationsprojekt für die Schulen, um über die 
verschiedenen Ressourcen und auch die Abfallverwertung zu informieren. Es wäre 
schön, wenn noch mehr Gemeinden von diesem Angebot profitieren würden. 
 
Diskussion / Zusammenfassung 
Die Anwesenden danken für die Präsentation dieses beeindruckenden Projektes, vor 
allem auch im Zusammenhang mit der Zinkrückgewinnung. Mit SwissZINC kann die 
Flugasche zu 100% verarbeitet werden. Es laufen gemäss Markus Juchli weitere Be-
strebungen, möglichst viele Metallpartikel aus den 25% des nicht brennbaren Abfalls 
rauszufiltern und zu verarbeiten. Die Meinung vieler, dass für eine bessere Brennbar-
keit weitere Stoffe (z.B. Papier, Karton, Glas o.ä.) beigemischt würden, entspricht nicht 
der Tatsache, der angelieferte Abfall ist ausreichend, es wird nichts Zusätzliches benö-
tigt.  
 
Die Betriebskosten der neuen Anlage werden günstiger werden (vor allem in den ersten 
zehn Jahren), eine Personalreduktion von rund zehn Prozent ist aufgrund einer höhe-
ren Automatisation der Anlage wahrscheinlich. Es gibt in Zofingen, Oftringen, Biel und 
in Bern weitere KVA. Mit ihnen wurde gemäss Markus Juchli das Gespräch gesucht, 
um die verschiedenen Bedürfnisse abzuklären und allenfalls zusätzliche Kapazitäten in 
Zuchwil zu berücksichtigen. Konkrete Rückmeldungen dazu gab es nicht, Kooperatio-
nen oder eine engere Zusammenarbeit scheint zum heutigen Zeitpunkt leider nicht 
möglich zu sein, die KVA Zuchwil wäre offen dafür.  
 
Beschlussfassung 
Die Anwesenden nehmen von den Ausführungen Kenntnis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Genehmigung 
 
 
 
 
Genehmigung 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Verhandlungen 
 
 
4. Jahresbericht 2015 des VSEG - Genehmigung 
 
Ausgangslage 
Der Jahresbericht liegt vor, der VSEG kann auf ein interessantes und auch erfolgrei-
ches Geschäftsjahr zurückblicken. 2015 gab es verschiedene Schwerpunkte und wich-
tige, zukunftsweisende Projekte: NFA, aktive Informationspolitik (inkl. IT-Projekte und 
VSEG-interne Massnahmen), diverse vom DdI lancierte Reformen, Kostenteiler Gebüh-
reneinnahmen, Bildungsstrukturen (inkl. Finanzierung Sonderschulen), neues QM-
System, Planungsausgleichsgesetz, kantonaler Richtplan, neue Verkehrsfinanzierung, 
neues Wirtschafts- und Arbeitsgesetz, Organisation Feuerwehr, Revision Zivilschutz-
verordnung, Unternehmenssteuerreform III, Sitzungen, Projekte und Organisation der 
GAVKO. Ausblick aufs neue Geschäftsjahr, was den VSEG und die Gemeinden be-
schäftigen wird: Asylwesen, Sonderschulfinanzierung, USR III. 
 
Die Aufgaben und auch die Stellung des Verbandes haben in den letzten Jahren deut-
lich zugenommen, besten Dank an alle für ihre Unterstützung und ihr Engagement und 
die Mitarbeit in den verschiedenen Kommissionen und Arbeitsgruppen. Der Leitsatz 
„Gemeinsam sind wir stark“ hat sich bewährt, er wird den VSEG auch weiterhin beglei-
ten. Es wäre wünschenswert, wenn sich die Gemeindepräsidenten im Kantonsrat ver-
mehrt zusammenschliessen würden, um so auch in den Fraktionen mehr Gewicht zu 
erhalten.  
 
Diskussion / Zusammenfassung 
Die Geschäfte und die Belastung des VSEG sind sehr umfangreich, sie binden auch 
entsprechend personelle und finanzielle Ressourcen. Der VSEG muss aktuell mehrheit-
lich auf Ausseneinflüsse reagieren. Gemäss dem Geschäftsführer sind eine merkbare 
Entlastung und Lösung der aktuellen Projekte nicht absehbar, ebenso wenig wie die 
künftigen Herausforderungen, denen sich der VSEG wird annehmen und stellen müs-
sen. Wenn der Bereich Soziales in den nächsten zwei Jahren neu aufgegleist und ge-
regelt ist, sollte es diesbezüglich jedoch eine Beruhigung geben. Die Aufwendungen 
des Verbandes sollten mit den vorhandenen Mitteln und Gemeindebeiträgen gedeckt 
werden können. 
 
Wie vorgeschlagen, wird das Thema Zukunftsgestaltung nach Möglichkeit an einer 
nächsten Klausur behandelt, um sich auch gegenseitig auszutauschen. Wichtig und 
weiterhin sicherzustellen sind ebenfalls die Zusammenarbeit und der Austausch mit 
dem Schweizerischen Gemeindeverband. 
 
Beschlussfassung 
Der Jahresbericht 2015 wird zuhanden der Generalversammlung verabschiedet und 
verdankt. 
 
 
5. Neuordnung "Registrierung von Hundehaltern" - Einführung Datenbank 

AMICUS 
 
Referenten Gaston Barth und Thomas Blum 

 
Ausgangslage 
Die Kantone müssen gemäss eidg. Gesetzgebung eine zentrale nationale Hundenda-
tenbank führen, die bisherige Datenbank ANIS erfüllt die Datenqualität nicht mehr. Die 
Hundesteuer-Bezugslisten können ab 2017 aus dem neuen System generiert werden, 
die Gemeinden müssen diese Listen nicht mehr selber führen. Gewisse Schwierigkei-
ten bei der Datenübernahme aus ANIS sind noch zu lösen. Der VGSo und der VSEG 
haben bei der Ausarbeitung der Vollzugsarbeiten (Information) mitgeholfen.  
 
 
 

Beschluss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendenz 
 
 
 
 
 
Beschluss 
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Verhandlungen 
 
 
Die Gemeinden müssen nun die neue AMICUS-Software in ihre Systeme implementie-
ren. In Bezug auf die anfallen Kosten müssen die Gemeinden mit ihren Systemhändlern 
verhandeln. Es gibt aufgrund der verschiedensten aktuell eingesetzten Systeme keine 
Einheitslösung für die Gemeinden. Die Gemeinden werden in den nächsten Tagen 
weitere Informationen erhalten.  
 
Diskussion / Zusammenfassung 
Es sind noch verschiedene Fragen und auch Herausforderungen in Bezug auf die Da-
tenüberführung und Schnittstellen offen. Auch der Zeitplan ist sehr ambitiös. 
 
Beschlussfassung 
Der Vorstand des VSEG nimmt von den Ausführungen Kenntnis. 
 
 
6. Sicherheit: Gemeindeumfrage "Feuerwehr-Organisationen / Erhöhung der 

Ersatzabgabe" - Auswertung 
 
Ausgangslage 
Rund 80% der angeschriebenen Gemeindepräsidien haben mit Unterstützung ihrer 
Feuerwehrorganisationen an der (politischen) Umfrage teilgenommen, ein sehr erfreuli-
cher Wert. Die Auswertung hat folgende Eckwerte ergeben: Rund 20% unterstützen 
Fusionsabsichten, 76% haben sich dagegen ausgesprochen. In Bezug auf die Mann-
schaftsbestände haben 65% der Feuerwehren einen leichten Überbestand (bei den 
Unteroffizieren gibt es einen leichten Unterbestand). Gesamtheitlich gesehen sind die 
Feuerwehren also gut aufgestellt. 
 
Zwei Drittel der Organisationen haben keine Rekrutierungsprobleme bei Soldaten, beim 
Kader ist es gut die Hälfte. 41% der Soldaten leisten zwischen 11-20 Dienstjahre, beim 
Kader sind es über 60%. Eine Erhöhung der Ersatzabgabe wird von 73% gewünscht, 
50% wünschen sich eine minimale Abgabe zwischen 100-500 Franken, 60% eine ma-
ximale Abgabe zwischen 800-100 Franken. 86% der Gemeinden führen ihre FW-
Rechnung mittels einer Kostenstelle. 83% der FW-Organisationen beziehen ihr Material 
aus dem Zentrallager der SGV. 42% der FW-Organisationen investieren pro AdF zwi-
schen 1‘000 und 2‘000 Franken. 43% der FW-Organisationen geben jährlich bis CHF 
50.00 je Einwohner aus, 11% bis CHF 150.00. 59% der FW-organisationen generieren 
einen FW-Ertrag bis CHF 50.00/Einwohner, bei 9% sind es bis CHF 150.00/Einwohner. 
 
Die Resultate wurden mit der SGV besprochen, sie ist an den gewonnenen Kennzahlen 
sehr interessiert. Die SGV wird die grossmehrheitlich gewünschte Erhöhung der Er-
satzabgabe nicht unterstützen, sie hat diesbezüglich eine andere Meinung. Für die 
Politik bzw. den VSEG gibt es nun folgende zwei Möglichkeiten: Option 1: Der VSEG 
lanciert zusammen mit einer/mehreren Fraktionen oder Einzelpersonen einen Auftrag 
zuhanden des Regierungsrates, die Ersatzabgabe (z.B. CHF 100.00 bis 800.00) via 
Gesetzesänderung auf den 1. Januar 2018 anzupassen. Option 2: Der VSEG gibt z.Hd. 
des Regierungsrates und der SGV die Forderung der Gemeinden offiziell ein. Die mit 
der Gesetzesrevision betraute SGV wird einen/keinen Vorschlag zur Erhöhung der 
Ersatzabgabe (z.B. bis max. CHF 600.00) machen. Die Gesetzesrevision würde frühes-
tens 2020 greifen. 
 
Diskussion / Zusammenfassung 
Die Anwesenden begrüssen die durchgeführte Umfrage mit den interessanten Rück-
meldungen und Kennzahlen. Die Umfrage war zwar ausdrücklich an die Gemeindeprä-
sidien gerichtet, um deren politische Rückmeldung zu erhalten, es gibt aber auch Ge-
meinden, welche die Fragen durch ihre Feuerwehrkommandanten haben beantworten 
lassen. 
 
 
 

Beschluss 
 
 
Pendenzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Verhandlungen 
 
 
Den Vorstandsmitgliedern ist es wichtig, dass die Feuerwehr ein kommunales Leis-
tungsfeld bleibt und die Gemeinden in der Frage der Finanzierung weiterhin autonom 
entscheiden können. In Bezug auf die Finanzierung (über Steuern, Gebühren oder Ab-
gaben) gibt es unterschiedliche Auffassungen. Um sich dazu äussern zu können, müss-
ten die entsprechenden Informationen und Grundlagen aufbereitet werden. Unbestritten 
ist, dass ausnahmslos alle von der Feuerwehr profitieren. Die Rekrutierung und Hono-
rierung der FW-Angehörigen sind entsprechend wichtige Aspekte. 
 
Beschlussfassung 
Der VSEG beschliesst mit 18 Ja-Stimmen, zusammen mit mehreren Fraktionen oder 
Einzelpersonen zuhanden des Regierungsrates einen Auftrag zu lancieren, die Ersatz-
abgabe (z.B. CHF 100.00 bis 800.00) via Gesetzesänderung auf den 1. Januar 2018 
anzupassen. Für die Option 2 haben sich drei Vorstandsmitglieder ausgesprochen. 
 
 
7. Soziales: Ergänzungsleistungen für Familien - Definitive Einführung 

Präsentation - Diskussion - Beschlussfassung 
 
Ausgangslage 
Die Vorlage über die Ausrichtung von Ergänzungsleistungen an einkommensschwache 
Familien wurde am 17. Mai 2009 angenommen, sie trat am 1. Januar 2010 in Kraft und 
wurde am 24. Juni 2014 um drei Jahre bis am 31. Dezember 2017 verlängert. Die Eva-
luation aus den Daten von 2010-2014 zeigt eine positive Gesamtbilanz. Aktuell erhalten 
rund 750 Familien und über 1‘500 Kinder solche kantonale Leistungen, 2015 wurden 
rund 5.6 Mio. Franken ausgerichtet. 
 
Weitere Evaluationen sprechen für die definitive Einführung der EL für Familien ab 
2018. Zur Diskussion stehen nun drei Modelle: Option 1: Status Quo, Option 2: Anpas-
sung bei anrechenbaren Kosten für Kinderbetreuung, Option 3: zusätzlich zur erwähn-
ten Anpassung (Option 2) noch eine Erhöhung der Altersgrenze des jüngsten Kindes 
auf acht Jahre. Die Mehrbelastung des Kantons beträgt beim 2. Modell jährlich CHF 
120‘000.00, beim 3. Modell sind es 1.33 Mio. Franken. Die Abwicklung soll künftig nicht 
mehr durch die Ausgleichskasse, sondern durch das ASO erfolgen. Die Kosten für die 
Ergänzungsleistungen für die Gemeinden wurden bis anhin vollumfänglich vom Kanton 
getragen, auch die definitive Einführung wird die Gemeinden nicht zusätzlich belasten, 
sie werden vielmehr weiterhin in der Sozialhilfe entlastet. 
 
Diskussion / Zusammenfassung 
Die Unterstützung dieser Familien durch Ergänzungsleistungen ist wichtig und unbe-
stritten. Die Familien sollen nach Möglichkeit im Arbeitsprozess bleiben und nicht zur 
Sozialhilfe abwandern. Wie die verschiedenen Wortmeldungen belegen, liegt das Mo-
dell 3 klar im Interesse und im Fokus der Gemeinden. Finanzielle oder strategische 
Überlegungen würden aber auch für die Unterstützung der anderen Modelle sprechen.  
 
Beschlussfassung 
Der Vorstand des VSEG unterstützt einstimmig die definitive Einführung der Ergän-
zungsleistungen für Familien. 3 der Vorstandsmitglieder sprechen sich für das Modell 1, 
5 für das Modell 2 und 13 für das Modell 3 aus. Der Wechsel der operativen Führung 
der FamEL von der AKSO zum ASO wird begrüsst. 
 
 
8. Resolution zur Pflegefinanzierung - Kommunale Interessen endlich mitberück-

sichtigen - VSEG-Zustimmung 
 
Ausgangslage 
Die Gemeinden sind vom Rest- zum Hauptfinanzierer geworden. Das Gesundheitsob-
servatorium Obsan rechnet bis 2030 mit einer Verdoppelung der Gesundheitskosten.  
 

Beschluss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss, 
Pendenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss 
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Verhandlungen 
 
 
In der Pflegefinanzierung und der Langzeitpflege sind zwingend folgende Anpassungen 
zugunsten der Städte und Gemeinden vorzunehmen: Berücksichtigung der kommuna-
len Interessen bei der Evaluation der Neuordnung Pflegefinanzierung; gerechte Anpas-
sung des Kostenteilers der Pflegekosten; Mitsprache bei der Umsetzung des Berichts 
Strategie Langzeitpflege und ambulant vor stationär. Die Bedarfsplanung ist zwingend 
zu koordinieren. 
 
Beschlussfassung 
Die präsentierte Resolution zur Pflegefinanzierung wird verabschiedet. 

 
 

9. Pensionskasse Kanton Solothurn - Stellungnahme G. Barth 
 
Information / Stellungnahme durch Gaston Barth 
Die Verwaltungskommission wird anfangs Mai an einer Medieninformation detailliert 
informieren, vorgängig werden keine Einzelheiten bekanntgegeben. Im Fokus steht klar 
die erfolgreiche Führung der Pensionskasse. Zu berücksichtigen gilt es auch die ver-
schiedenen Gesetzgebungen. Die Behandlung und Umsetzung dieses Geschäftes so-
wie die Kommunikation wurden durch teilweise falsche Aussagen und auch Indiskretio-
nen erschwert. 
 
 
10. Wahlen / Nominationen 
 
a) Anfrage Schweiz. Gemeindeverband i.S. VSEG-Vertretung in Arbeitsgruppe   
Bibliotheken  

 
Beschlussfassung 
Der Vorstand wählt Christine Gertsch-Minder, Präsidentin Bibliotheken Derendingen, 
als Vertreterin des VSEG in de Arbeitsgruppe Bibliotheken und dankt ihr für ihr Enga-
gement. Christine Gertsch-Minder hat die Annahme der Wahl erklärt. 
 
 
11. 68. VSEG-Generalversammlung vom 17. Mai in Hägendorf 
 
Die nächste Generalversammlung des VSEG findet am Dienstag, 17. Mai 2016, 15.30 
Uhr, in der neuen Raiffeisen-Arena in Hägendorf statt. Die Gemeinde lädt die Anwe-
senden zum Apéro ein und wird dem VSEG auch die Mietkosten der Infrastruktur erlas-
sen, besten Dank. Regierungsrätin Esther Gassler wird ebenfalls teilnehmen und 
Grussworte an die Anwesenden richten. Im Anschluss an den statutarischen Teil wird 
es dieses Jahr kein Fachreferat geben. Im Vorfeld der GV findet keine Vorstandssit-
zung statt. 
 
 
12. Termine       
 
a) Nächste VSEG-Vorstandssitzung 2016: Mittwoch, 25. Mai 2016, 08.30 Uhr, Biberist 

 
b) Schweiz. Gemeindeverband - Tagung der Kantonalen Gemeindeverbände  
Donnerstag, 27. Oktober 2016, Solothurn 
 
 
13. Mitteilungen/Verschiedenes        
 
a) Entscheid Verein SAGIF i. S. Auflösung SAGIF auf Empfehlung VSEG 
Der Vorstand des Vereins SAGIF hat die Empfehlungen des VSEG entgegengenom-
men. Ihre a.o. GV wird über die künftige Ausrichtung oder Auflösung des Vereins befin-
den. 

Beschluss 
 
 
Pendenzen 
 
 
 
 
 
 
 
Beschluss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wahl 
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Verhandlungen 
 
 
b) Neues Abstimmungs-Couvert 
Die Post und die Staatskanzlei haben alle Gemeinden angeschrieben und sie über den 
Wechsel der Abstimmungs-Couverts informiert. Bisherige Couverts können weiterhin 
gegen eine Zusatzgebühr von 11 Rappen pro Couvert eingesetzt werden. Auch die 
Stimmrechtsausweise sind anzupassen. Die Gemeinden würden entsprechende Druck-
vorlagen begrüssen.  
 
c) Spitex-Situation 
Die Spitex-Situation spitzt sich zu, davon betroffen sind die öffentlichen und privat-
rechtliche Organisationen. Der Geschäftsführer ist mit verschiedenen Personen und 
Organisationen in Kontakt. An einer nächsten Sitzung wird entsprechend über die aktu-
elle Entwicklung informiert. 
 
d) Abstimmungskampagne PK: Restfinanzierung, Aufwendungen des Komitees 
Der VSEG überweist der Stadt Grenchen den Restbetrag über rund CHF 1‘700.00.  
 
e) Pendenzenliste VSEG 
Die Pendenzenliste wird zur Kenntnis genommen. 
 
Verschiedenes 
Die Stadt Solothurn hat einen Bundesgerichtsentscheid erhalten, dass den Gemeinden 
bzw. Sozialregionen zukünftig die Legitimation für die Beschwerdeführung im Sozialbe-
reich wieder zugesprochen wurde. Das Bundesgericht hat das ASO bzw. das Verwal-
tungsgericht zurückgepfiffen. Die Gemeinden/Sozialregionen gelten also als legitimiert, 
gegen Entscheide des ASO Beschwerde zu erheben. Bis anhin war es so, dass Ent-
scheide des ASO, wenn aus Sicht der Gemeinde zu viele Leistungen ausbezahlt wur-
den, nicht mehr angefochten werden konnten. Dies ist ein wegweisender Entscheid für 
die Gemeinden und den Kanton. Der Entscheid wird den Vorstandsmitgliedern anony-
misiert zugestellt.  

Beschluss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendenz 
 

 
  
Schluss der Vorstandssitzung: 11.50 Uhr Die Protokollführerin 
  
 
 Daniela Urfer 


